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Den Wert eines Unternehmens machen
nicht Gebäude und Maschinen, auch
nicht seine Banknoten aus. Wertvoll

an einem Unternehmen sind nur die Men-
schen, die dafür arbeiten, und der Geist, in dem
sie es tun. – Diese Aussage des langjährigen
VW-Konzernlenkers Heinrich Nordhoff ist
kennzeichnend für die Zeit des Aufbaus in der
Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts. Sie trifft
insbesondere für die Entwicklung des Zahn-
techniker-Handwerks in diesem Zeitraum zu.
In dieser personalintensiven Branche stand im-
mer der Mensch im Mittelpunkt der wirt-
schaftlichen Tätigkeit.

Durch technischen Fortschritt und Verände-
rungen der Rahmenbedingungen, wie 1998
durch das Festzuschussexperiment, redu-
ziert sich der Faktor Mensch im Zahntech-
niker-Handwerk. Der Einzelne wird da-
durch noch wichtiger, die Qualifikationsan-
forderung wird erhöht. Der demographi-
sche Bevölkerungsrückgang führt perspek-
tivisch zu einem  Rückgang des Arbeitskräf-

teangebots. Dadurch wächst die Bedeutung
des Personalmanagements in Klein-, Mittel-
und Großbetrieben, insbesondere unter
dem Diktat der arbeitsrechtlichen Vor-
schriften und Vorgaben in Deutschland.
„Das wirksamste unternehmerische Instru-
ment ist in vielen Fällen die Optimierung der
Personalstruktur – was auf alle Dentalla-
borgrößen zutrifft“, stellt der Offenburger
Betriebswirt Gerhard Hauß in einer belo-
bigten Diplomarbeit der Akademie Umfas-
sende Zahntechnik, AUZ, fest. Als eine
Führungsperson der Offenburger Bregler
KG (130 Mitarbeiter) zeigt Hauß in der 
45-seitigen Diplomarbeit praxisnahe Lö-
sungsansätze für vier Bereiche auf: 
„Beginn des Arbeitsverhältnisses – Beste-
hendes Arbeitsverhältnis – Veränderungen
im Arbeitsverhältnis – Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses“.

Der Nachwuchs wird spärlicher 
werden

Ein besonderes Augenmerk richtet Gerhard
Hauß dabei auf die Einstellung und Förde-
rung älterer Arbeitnehmer. Sowohl die

OECD als auch die EU haben in ihren län-
derspezifischen Empfehlungen Deutsch-
land dazu aufgefordert, die Erwerbsquote
älterer Arbeitnehmer zu erhöhen, um da-
durch einen Beitrag zur langfristigen Siche-
rung des Wirtschaftswachstums sowie zur
Bewältigung der demographischen Heraus-
forderung zu leisten. Trotz der schwieriger
werdenden Rahmenbedingungen gelten

Betriebswirt Gerhard Hauß, Offenburg,  zeigt
in einer belobigten AUZ-Diplomarbeit Mög-
lichkeiten der Einstellung und Förderung älte-
rer Zahntechniker auf.
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diese Forderungen auch für das Zahntech-
niker-Handwerk. Der Nachwuchs wird im-
mer spärlicher, der langjährige Routinier
mit seiner Erfahrung und Reife  wird immer
wichtiger. Das Dentallabor muss Mittel und
Wege finden, diese Mitarbeiter nicht auf
ihrem Wissensstand verharren zu lassen.
Durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen
ist es möglich, die Ressourcen auszunutzen. 

Bewährte und erfolgreiche Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Dentallabor

Der Eingliederungszuschuss  (§§ 218 bis
224 SGB III) kann gewährt werden, wenn
Arbeitslose einer Einarbeitung zur Einglie-
derung bedürfen. Das gilt insbesondere für
Langzeitarbeitslose, schwer behinderte
oder sonstige behinderte Menschen, die das
50. Lebensjahr vollendet haben und in den
letzten 12 Monaten vor Beginn des Beschäf-
tigungsverhältnisses mindestens sechs Mo-
nate arbeitslos gemeldet waren.
Die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung speziell für Ältere (§ 417 Absatz 1 SGB
III) setzt voraus: Das Fortbestehen des Be-
schäftigungsverhältnisses – die Weiterzah-
lung des Arbeitsentgeltes – die Teilnahme an
einer außerbetrieblichen, für die Weiterbil-
dungsförderung anerkannten Maßnahme,
die über eine ausschließlich arbeitsplatzbe-
zogene kurzfristige Anpassungsqualifizie-
rung hinausgeht. Die Förderung ist begrenzt
auf mindestens 50-jährige Arbeitnehmer in
Betrieben mit in der Regel nicht mehr als 100
Beschäftigten. Das heißt: Einsetzbar für
über 90 Prozent der Dentallaboratorien. Er-
setzt werden die Kosten der Weiterbildung. 

Wichtiger Hinweis: Diese Fördermöglichkeit ist
befristet bis 31. 12. 2005 (spätester Förderbeginn).

Trainingsmaßnahmen im Betrieb (§§ 48–52
SGB III) ermöglichen dem Dentallabor, sich
von der Eignung und Qualifikation des 
Arbeitslosen direkt am Arbeitsplatz und
über einen längeren Zeitraum hinweg zu
überzeugen. Die Förderungsdauer liegt 
bei bis zu acht Wochen und beinhaltet die
Weiterleistung des Arbeitslosengeldes oder 
Arbeitslosenhilfe plus Fahrtkostenersatz.

Jobrotation ist eine neue Variante
Jobrotation – diese neue Möglichkeit im
SGB III bietet Laborinhabern, die einem Ar-
beitnehmer die Teilnahme an einer berufli-
chen Weiterbildung ermöglichen, einen Zu-
schuss zum Arbeitsentgelt für einen als Ver-
treter in dieser Zeit eingestellten Arbeitslo-
sen an. Dies ist oft eine Chance für ältere
Zahntechniker, mit entsprechender Qualifi-
kation eine effiziente Stellvertretung zu
übernehmen. Der Einstellungszuschuss be-
trägt mindestens 50 Prozent und höchstens
100 Prozent des Arbeitsentgelts und kann
maximal 12 Monate gewährt werden.

Wichtiger Hinweis: Was die Beschäftigungshil-
fen für Langzeitarbeitslose anbetrifft, so besteht
kein Förderanspruch. Diese Lohnkostenzu-
schüsse werden im Rahmen verfügbarer Haus-
haltsmittel verteilt. Die Dauer der eventuellen
Förderung liegt bei 12 Monaten. Der Arbeitneh-
mer muss während der Förderzeit und einer Wei-
terbeschäftigungszeit von gleicher Dauer be-
schäftigt werden.
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Betriebswirt Gerhard Hauß (r.) bei der Übergabe der belo-
bigten AUZ-Diplomarbeit „Mitarbeiterführung und Einsatz
im Dental-Labor unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher
Vorschriften und Vorgaben“. Andreas Hoffmann, Direktor
der Akademie Umfassende Zahntechnik, gratulierte.

Weiterbildung und Qualifizierung auch älterer Mitarbeiter ist in 
vielen Mitgliedsbetrieben der Vereinigung Umfassende Zahntechnik,
VUZ, bereits Standard, wie ein Blick in den AUZ-Studiengang Hanno-
ver belegt.



Erleichterte Bedingungen bei 
Ersteinstellung von Älteren

Bei erstmaliger Einstellung eines älteren
Zahntechnikers bestehen erleichterte Bedin-
gungen. Der Arbeitsvertrag kann ohne sach-
lichen Grund bis zu einer Dauer von zwei
Jahren befristet werden. Bei Vollendung des
58. Lebensjahres zu Beginn des Beschäfti-
gungsverhältnisses kann nach deutschem
Recht eine zeitlich unbeschränkte Befristung
ohne Sachgrund erfolgen (§ 14 Abs. 2 und
Absatz 3, Teilzeitbeschäftigungsförderungs-
gesetz).

Wichtiger Hinweis: War der ältere Arbeitnehmer früher
schon zehn Jahre oder mehr bei diesem Dentallabor be-
schäftigt und soll – nach etwa ein- bis zweijähriger Un-
terbrechung – nun mindestens eine zweijährige Befris-
tung vereinbart werden, greift eventuell § 147a SGB III
mit der möglichen Erstattungsverpflichtung des Labors
gegenüber dem Arbeitsamt bei einer späteren Arbeits-
losigkeit des eingestellten Zahntechnikers.

Zeitarbeit noch kein großes Thema 
in den Dentallaboren

Das Flexibilisierungsinstrument „Zeitar-
beit“ wird im Zahntechniker-Handwerk für
die Besetzung der qualifizierten Arbeits-
plätze nur im geringen Umfang eingesetzt. In
aller Regel können keine arbeitslosen – auch
älteren – Zahntechniker von den Zeitar-
beitsfirmen angeboten werden. Beispiels-
weise waren im Juli 2002 in Deutschland
4.800 Zahntechniker und Zahntechnik-
Helfer arbeitslos gemeldet; die Arbeitslosen-
quote lag mit knapp 7,8 % unter dem Durch-
schnitt aller Wirtschaftszweige (9,7 %). Ob
dieses geringe Angebot an potenziellen Zeit-
arbeits-Zahntechnikern durch Pläne wie die
der Hartz- und anderer denkbarer Kommis-
sionen verstärkt wird, bleibt abzuwarten.
Zunehmender Akzeptanz auch in der Den-
talbranche erfreut sich dagegen die Alters-
teilzeit. Durch Steuerbefreiung, Zuschüsse
des Arbeitsamtes und sozialversicherungs-
rechtliche Vorteile erleichtert der Staat Ar-
beitgebern und über 55 Jahre alten Arbeit-
nehmern die Halbierung der bisherigen Ar-
beitszeit unmittelbar vor Eintritt in die Al-
tersrente.
Die AUZ-Diplomarbeit von Gerhard Hauß,
die begleitet wurde vom renommierten Ar-
beitsrechtler RA Bolo Franke (Hamm/West-
falen), zeigt in diesem und weiteren Teilbe-
reichen die Möglichkeiten betriebswirt-
schaftlich effizienter und humaner Arbeits-
vereinbarungen zwischen Laborinhabern
und älteren Mitarbeitern auf. �
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